
GEMEINDE KILCHBERG 

Aus dem Gemeinderat 
 

Rücktritt Gemeinderätin Gertrud Wiesner 
Gertrud Wiesner hat an der letzten Gemeinde-
versammlung ihren Rücktritt als Mitglied des 
Gemeinderates per 30. Juni 2011 bekannt ge-
geben. 
Interessierte Personen, welche sich gerne als 
Gemeinderat/Gemeinderätin zur Verfügung 
stellen, melden sich bitte bei der Verwaltung. 
Die Ersatzwahl findet am 15. Mai 2011 statt. 
 

 

Beschlüsse der Einwohnergemeindever-
sammlung vom 30. März 2011 
Es wurden genehmigt: 
 Protokoll vom 3. Dezember 2010 
 Erschliessung Baugebiet Föhrlen, 2. Etap-

pe und Krediterteilung über Fr. 490'000.-- 
 Zonenplan Siedlung 
 Zonenreglement Siedlung 
 Strassennetzplan ganzes Gemeindegebiet 

ohne Kehrplatz auf Parzelle Nr. 345 und 
Führung des Chilchtelweges wie gehabt 

 Dienstbarkeitsvertrag zwischen der Stiftung 
Kirchengut und der Einwohnergemeinde 
Kilchberg für eine Teilfläche von Parz. 86 

 

 

Einwohnerkontrolle 
 

Zuzüge/Wegzüge/Geburten/Todesfälle 
 keine 
 

Einwohner 
 141 
 

 

Termine 
 

 Schweiz bewegt 
Donnerstag, 5. Mai - Samstag, 7. Mai 2011 
gemäss detailliertem Programm, welches an 
alle Haushalte verteilt wurde 

 Alteisensammlung 
Samstag, 7. Mai - Dienstag, 10. Mai 2011 
in den Container beim Gemeindehaus 

 GR-Ersatzwahl 
Sonntag, 15. Mai 2011 

 Bürgergemeindeversammlung 
Mittwoch, 25. Mai 2011 

 Einwohnergemeindeversammlung 
Freitag, 27. Mai 2011 

 

 

Geschwindigkeitskontrollen 
 

Bei der durch die Polizei Basel-Landschaft 
durchgeführten Geschwindigkeitskontrolle vom 
23. März 2011 wurden bei 33 kontrollierten 
Fahrzeugen 11 Übertretungen festgestellt. 
 

 

 
 

Auflageverfahren zur Revision kommunale Siedlungsplanung 
 

Die Einwohnergemeindeversammlung hat am 30. März 2011 die revidierte Siedlungsplanung, beste-
hend aus dem Zonenplan Siedlung, Zonenreglement Siedlung und dem Strassenetzplan, beschlossen. 
 

Gemäss § 31 des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG) vom 8. Januar 1998 ist der 
Zonenplan Siedlung und das Zonenreglement Siedlung während 30 Tagen öffentlich aufzulegen. Diese 
Nutzungsplanungsinstrumente liegen während 

der öffentlichen Auflagefrist 
vom 02. Mai 2011 bis und mit 02. Juni 2011 

während den Schalteröffnungszeiten (Dienstag, 09.00 bis 11.00 Uhr/Donnerstag, 16.00 bis 18.30 Uhr) 
zur Einsichtnahme bei der Gemeindeverwaltung Zeglingen auf oder können auf der Homepage der 
Gemeinde (www.kilchberg.bl.ch) eingesehen werden. 

Vom Auflageverfahren ausgenommen ist, gestützt auf § 34, Abs. 3 RBG, der Strassennetzplan. 

Allfällige Einsprachen zu den beschlossenen Auflagedokumenten sind innert der öffentlichen Aufla-
gefrist schriftlich und begründet dem Gemeinderat Kilchberg einzureichen. 
 
 Der Gemeinderat Kilchberg 
 

http://www.kilchberg.bl.ch/

